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Satzung des Vereins Just1Life Gaming e.V. 

 

§ 1 Name, Sitz und Gründung 

Der Verein führt den Namen Just1Life Gaming e.V.  

Er soll in das Vereinsregister eingetragen werden und trägt dann den Zusatz "e.V." 

Der Sitz des Vereins ist Lünen. 

 

§ 2 Geschäftsjahr 

Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

 

§ 3 Zweck des Vereins 

1. Zweck des Vereins ist die Förderung und Gemeinnützigkeit des eSports.  
eSport im Sinne des Satzungszwecks   ist   das   sportwettkampfmäßige   
Spielen   von   Video-bzw. Computerspielen, insbesondere auf Computern und 
Konsolen, nach festgelegten Regeln. 

2. Der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch: 

a. Maßnahmen zur Förderung des eSports als Sportart im Sinne seiner 
Mitglieder; 

b. die Förderung sportlicher Übungen und Leistungen in verschiedenen 
eSport-Titeln; 

c. die allgemeine Förderung des Jugend-/ Erwachsenen- / Breiten- und 
Wettkampfsportes im eSport-Bereich durch das Angebot von Trainings und 
die Ausrichtung von Turnieren; 

d. die Berechtigung der Mitglieder, an regelmäßigen Trainings und an 
Wettkämpfen im eSport teilzunehmen; 

e. die Organisation eines geordneten Sport-, Spiel-, Übungs- und 
Kursbetriebes durch das Angebot von Training in verschiedenen eSport-
Titeln, durch das Angebot von Medienkompetenz-Kursen, beaufsichtigten 
Spiel- und Sportangeboten und von Weiterbildungen der Vereinsmitglieder; 

f. die Durchführung eines leistungsorientierten Trainingsbetriebes unter 
sportwissenschaftlichen Gesichtspunkten und mit dem Ziel der Teilnahme 
an nationalen und internationalen eSport-Veranstaltungen und -Turnieren. 
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3. Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie 
eigenwirtschaftliche Zwecke. 

4. Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet 
werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. 

5. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körperschaft fremd 
sind oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 

6. Ehrenamtlich tätige Personen haben nur Anspruch auf Ersatz nachgewiesener 
Auslagen. 

 

§ 4 Erwerb der Mitgliedschaft 

Mitglied des Vereins kann jede natürliche und juristische Person werden. Über den 
Aufnahmevertrag entscheidet abschließend der Vorstand. 

Jeder Spieler (Line Up & Stand ins) im Verein bekommt einen schriftlichen 
Spielervertrag. 

 

§ 5 Beendigung der Mitgliedschaft 

Die Mitgliedschaft endet 

a) mit dem Tod des Mitglieds, 

b) durch freiwilligen Austritt, 

c) durch Streichung von der Mitgliederliste, 

d) durch Ausschluss aus dem Verein. 

Der freiwillige Austritt erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber einem Mitglied 
des Vorstands. Hierzu ist es zu beachten das eine Kündigungsfrist von vier Wochen 
besteht. Die Kündigung ist immer zum Monatsende zulässig Ein Mitglied kann durch 
Beschluss des Vorstands von der Mitgliederliste gestrichen werden, wenn es trotz 
zweimaliger Mahnung mit der Zahlung des Beitrags (falls schriftlich Vereinbart) im 
Rückstand ist. Die Streichung ist dem Mitglied schriftlich mitzuteilen. Ein Mitglied 
kann, wenn es gegen die Vereinsinteressen gröblich verstoßen hat, durch Beschluss 
der Mitgliederversammlung aus dem Verein ausgeschlossen werden. Vor der 
Beschlussfassung ist dem Mitglied Gelegenheit zu geben, sich persönlich zu 
rechtfertigen. Eine etwaige schriftliche Stellungnahme des Betroffenen ist in der 
Mitgliederversammlung zu verlesen. 
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§ 6 Mitgliedsbeiträge 

Von den Mitgliedern wird ein Mitgliedsbeitrag von jährlich 46 Euro zu entrichten. Für 
Studenten, Arbeitssuchende, Personen mit gesundheitlichen Einschränkungen und 
Mitglieder die im Alter von 16 Jahre bis 18 Jahre sind einen Mitgliedsbeitrag von 
jährlich 28 Euro erhoben. Die Höhe des Jahresbeitrages und dessen Fälligkeit 
werden von der Mitgliederversammlung bestimmt. Ehrenmitglieder sind von der 
Beitragspflicht befreit. 

 

§ 7 Organe des Vereins 

a) Der Vorstand 
b) Die Mitgliederversammlung 

 

§ 8 Der Vorstand 

Der Vorstand i.S.d. § 26 BGB besteht aus 

a) dem 1. Vorsitzenden 

b) dem 2. Vorsitzenden 

c) dem Schriftführer 

d) dem Kassenwart 

Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich jeweils durch zwei Mitglieder des 
Vorstandes gemeinschaftlich vertreten. Die Vereinigung mehrerer Vorstandsämter in 
einer Person ist unzulässig. 

§ 9 Amtsdauer des Vorstands 

Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung auf die Dauer von zwei Jahren, 

vom Tage der Wahl angerechnet, gewählt. Er bleibt jedoch bis zur Neuwahl des 

Vorstandes im Amt. Scheidet ein Mitglied des Vorstandes während der Amtsperiode 

aus, so wählt der Vorstand ein Ersatzmitglied (aus den Reihen der Vereinsmitglieder) 

für die restliche Amtsdauer des Ausgeschiedenen. 

 

§ 10 Beschlussfassung des Vorstands 

Der Vorstand fasst seine Beschlüsse im Allgemeinen in Vorstandssitzungen, die vom 

1. Vorsitzenden oder vom 2. Vorsitzenden schriftlich, fernmündlich oder telegrafisch 
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einberufen werden. In jedem Fall ist eine Einberufungsfrist von drei Tagen 

einzuhalten. Einer Mitteilung der Tagesordnung bedarf es nicht. Der Vorstand ist 

beschlussfähig, wenn mindestens zwei Vorstandsmitglieder, darunter der 1. 

Vorsitzende oder der 2. Vorsitzende, anwesend sind. Bei der Beschlussfassung 

entscheidet die Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen. Bei Stimmengleichheit 

entscheidet die Stimme des Leiters der Vorstandssitzung. Die Vorstandssitzung leitet 

der 1. Vorsitzende, bei dessen Abwesenheit der 2. Vorsitzende. Die Beschlüsse des 

Vorstands sind zu Beweiszwecken zu protokollieren und vom Sitzungsleiter zu 

unterschreiben. Ein Vorstandsbeschluss kann auf schriftlichem Wege oder 

fernmündlich gefasst werden, wenn alle Vorstandsmitglieder ihre Zustimmung zu der 

zu beschließenden Regelung erklären.  

 

§ 11 Die Mitgliederversammlung 

In der Mitgliederversammlung hat jedes anwesende Mitglied − auch ein 

Ehrenmitglied − eine Stimme. Die Mitgliederversammlung ist insbesondere für 

folgende Angelegenheiten zuständig:  

a) Entgegennahme des Jahresberichtes des Vorstandes; Entlastung des 

Vorstandes. 

b) Festsetzung der Höhe und der Fälligkeit des Jahresbeitrages. 

c) Wahl und Abberufung der Mitglieder des Vorstandes. 

d) Beschlussfassung über die Änderung der Satzung und über die Auflösung des 

Vereins. 

e) Ernennung von Ehrenmitgliedern. 

§12 Einberufung der Hybride und virtuelle 

Mitgliederversammlungen 

Mindestens einmal im Jahr, möglichst im letzten Quartal, soll die ordentliche 

Mitgliederversammlung stattfinden Sie wird vom Vorstand unter Einhaltung einer Frist 

von zwei Wochen durch schriftliche Benachrichtigung unter Angabe der 

Tagesordnung einberufen. Die Frist beginnt mit dem auf die Absendung der 

Einladung folgenden Werktages. Das Einladungsschreiben gilt als dem Mitglied 

zugegangen, wenn es an die letzte vom Mitglied dem Verein schriftlich bekannt 

gegebene Adresse gerichtet ist. Die Tagesordnung setzt der Vorstand fest. 

(1) Der Vorstand kann nach seinem Ermessen beschließen und in der Einladung 

mitteilen, dass die Mitglieder an der Mitgliederversammlung ohne Anwesenheit am 

Versammlungsort teilnehmen und ihre Mitgliederrechte im Wege der elektronischen 

Kommunikation ausüben können (hybride Mitgliederversammlung). Die 

Mitgliederversammlung kann auch ohne physischen Versammlungsort in rein 

virtueller Form stattfinden (virtuelle Mitgliederversammlung).   
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(2) Sofern die Mitgliederversammlung in hybrider oder virtueller Form stattfindet, sind 

die Mitglieder in geeigneter Form darüber zu informieren, wie sie ihre 

mitgliedschaftlichen Rechte, insbesondere ihr Rede-, Antrags- und Stimmrecht, im 

Wege der elektronischen Kommunikation ausüben können. Die Einladung muss 

Hinweise zum technischen Zugang und zur Authentifizierung enthalten. Die 

Zugangsdaten müssen rechtzeitig vor der Mitgliederversammlung den Mitgliedern zur 

Verfügung gestellt werden. Die Mitglieder sind verpflichtet, Daten über Zugang und 

Authentifizierung zur elektronischen Kommunikation ausschließlich zur berechtigten 

Teilnahme an der Mitglieder-versammlung zu nutzen und nicht an Dritte 

weiterzugeben. Es muss technisch sichergestellt sein, dass die im Wege der 

elektronischen Kommunikation teilnehmenden Mitglieder während der Sitzung ihre 

Rechte ausüben können. Die Gültigkeit von Beschlüssen und Wahlen wird nicht 

dadurch berührt, dass durch eine technische Störung einzelne Mitglieder an der 

Teilnahme oder der Wahrnehmung von Rechten im Wege der elektronischen 

Kommunikation beeinträchtigt sind. Die Beschlussfassung einschließlich der Wahlen 

kann unter Zuhilfenahme von elektronischen Abstimmungssystemen durchgeführt 

werden. Das elektronische System muss dem Stand der Technik entsprechen und 

auch geheime Abstimmungen und Wahlen gewährleisten. 

§ 13 Die Beschlussfassung der Mitgliederversammlung 

Die Mitgliederversammlung wird vom 1. Vorsitzenden, bei dessen Verhinderung vom 

2. Vorsitzenden oder einem anderen Vorstandsmitglied geleitet. Ist kein 

Vorstandsmitglied anwesend, bestimmt die Versammlung einen Leiter. Das Protokoll 

wird vom Schriftführer geführt. Ist dieser nicht anwesend, bestimmt der 

Versammlungsleiter einen Protokollführer. Die Art der Abstimmung bestimmt der 

Versammlungsleiter. Die Abstimmung muss schriftlich durchgeführt werden, wenn 

ein Drittel der bei der Abstimmung anwesenden stimmberechtigten Mitglieder dies 

beantragt. Die Mitgliederversammlung ist nicht öffentlich. Der Versammlungsleiter 

kann Gäste zulassen. Über die Zulassung der Presse, des Rundfunks und des 

Fernsehens beschließt die Mitgliederversammlung. Jede ordnungsgemäß 

einberufene Mitgliederversammlung ist unabhängig von der Zahl der Erschienenen 

beschlussfähig. Die Mitgliederversammlung fasst alle Beschlüsse im Allgemeinen mit 

einfacher Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen; Stimmenthaltungen bleiben 

daher außer Betracht. Zur Änderung der Satzung (einschließlich des 

Vereinszweckes) ist jedoch eine Mehrheit von drei Viertel der abgegebenen gültigen 

Stimmen, zur Auflösung des Vereins eine solche von vier Fünftel erforderlich. Für die 

Wahlen gilt Folgendes: Hat im ersten Wahlgang kein Kandidat die Mehrheit der 

abgegebenen gültigen Stimmen erreicht, findet eine Stichwahl zwischen den 

Kandidaten statt, welche die beiden höchsten Stimmzahlen erreicht haben. Über die 

Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist ein Protokoll aufzunehmen, das vom 

jeweiligen Versammlungsleiter und dem Protokollführer zu unterzeichnen ist. Es soll 

folgende Feststellungen enthalten: Ort und Zeit der Versammlung, die Person des 

Versammlungsleiters und des Protokollführers, die Zahl der erschienenen Mitglieder, 
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die Tagesordnung, die einzelnen Abstimmungsergebnisse und die Art der 

Abstimmung. Bei Satzungsänderungen ist die zu ändernde Bestimmung anzugeben. 

 

§ 14 Nachträgliche Anträge zur Tagesordnung 

Jedes Mitglied kann bis spätestens eine Woche vor dem Tag der 

Mitgliederversammlung beim Vorstand schriftlich beantragen, dass weitere 

Angelegenheiten nachträglich auf die Tagesordnung gesetzt werden. Der 

Versammlungsleiter hat zu Beginn der Mitgliederversammlung die Tagesordnung 

entsprechend zu ergänzen. Über die Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung, die 

erst in der Mitgliederversammlung gestellt werden, beschließt die 

Mitgliederversammlung. Zur Annahme des Antrages ist eine Mehrheit von drei Viertel 

der abgegebenen gültigen Stimmen erforderlich. Satzungsänderungen, die 

Auflösung des Vereins sowie die Wahl und Abberufung von Vorstandsmitgliedern 

können nur beschlossen werden, wenn die Anträge den Mitgliedern mit der 

Tagesordnung angekündigt worden sind. 

 

§ 15 Außerordentliche Mitgliederversammlungen 

Der Vorstand kann jederzeit eine außerordentliche Mitgliederversammlung 

einberufen. Die muss einberufen werden, wenn das Interesse des Vereins es 

erfordert oder wenn die Einberufung von einem Zehntel aller Mitglieder schriftlich 

unter Angabe des Zwecks und der Gründe vom Vorstand verlangt wird. Für die 

außerordentliche Mitgliederversammlung gelten die §§ 10, 11, 12, und 13 

entsprechend. 

 

§ 16 Strafen 

1. Wer gegen diese Satzung und Regeln des Vereins verstößt, das Ansehen oder 

das Vermögen des Vereins schädigt oder zu schädigen versucht, Anordnungen und 

Beschlüsse der Mitglieder-versammlung, oder des Vorstandes zuwiderhandelt, kann 

nachdem er Gelegenheit zur Rechtfertigung hatte, bestraft werden mit: 

• a) Verwarnung 

• b) Beschränkung der Mitgliedsrechte auf bestimmte Zeit 

• c) Strafenkatalog 

• d) Ausschluss 

2. Die Strafen werden vom Vorstand ausgesprochen. 

3. Eine Strafe ist dem/der Betroffenen schriftlich mitzuteilen. 
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4. Gegen diesen Bescheid steht ihm/ihr das Recht der schriftlichen Beschwerde zu. 

Die Beschwerde hat aufschiebende Wirkung; sie ist binnen einer Frist von einer 

Woche nach der Mitteilung bei dem/der Vorsitzenden einzulegen, andernfalls wird die 

Strafe unanfechtbar wirksam. 

5. Der Vorstand hat die Beschwerde binnen einer Woche nach ihrem Eingang zu 

behandeln. Seine Entscheidung ist endgültig. 

 

§ 17 Rechtsgrundlagen 

1. Der Verein ist eine rechtskräftige, eingetragene Vereinigung und wird im 

Rechtsverkehr durch zwei Mitglieder des Vorstandes gemeinsam vertreten. 

2. Der Verein kann Mitglied weiterer Organisationen sein, wenn es für die Erfüllung 

seiner Aufgaben von Nutzen ist. Er übt die Mitgliedschaft im Interesse seiner 

Abteilungen und Mitglieder aus. 

3. Der Verein regelt die Arbeit durch Ordnung und Entscheidungen seiner Organe. 

Grundlage hierfür ist die Vereinssatzung. 

4. Der Verein ist offen für alle eSport-Interessenten, unabhängig von deren 

Staatsangehörigkeit, Geschlecht, Herkunft, Religion, Weltanschauung, 

Parteizugehörigkeit und gesellschaftlichen Stellung. 

 

§ 18 Haftung 

1. Ehrenamtlich Tätige, Organ- oder Amtsträger sowie Mitglieder des Vereins, deren 
Vergütung die Ehrenamtspauschale entsprechend § 3 Nr. 26a EStG im Jahr nicht 
übersteigt, haften für Schäden, die sie in Erfüllung ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit 
verursachen, gegenüber dem Verein und seinen Mitgliedern, entsprechend § 31 a 
und b BGB nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. 

2. Der Verein haftet gegenüber seinen Mitgliedern im Innenverhältnis nicht für 
fahrlässig verursachte Schäden, die Mitglieder bei der Ausübung des Sports, bei 
Benutzung von Anlagen oder Einrichtungen des Vereins oder bei 
Vereinsveranstaltungen erleiden, soweit solche Schäden nicht durch Versicherungen 
des Vereins abgedeckt sind. 

3. Sind Vereinsmitglieder nach Absatz 1 einem anderen zum Ersatz eines Schadens 
verpflichtet, den sie bei der Wahrnehmung der ihnen übertragenen 
satzungsgemäßen Vereinsaufgaben verursacht haben, so können sie, außer bei 
Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, entsprechend § 31 b, Absatz 2 BGB vom Verein 
die Befreiung von der Verbindlichkeit verlangen. 
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§ 19 Vereinseigentum  

Das Eigentum des Vereins kann in beweglicher sowie in unbeweglicher Form vorliegen. In 

beweglicher Form können zum Beispiel Zelte, Biergarnituren, Sportutensilien und sonstige 

Geräte wie Computer oder Hardware vorliegen. Bei unbeweglicher Form gelten 

beispielsweise Immobilen, Social Media oder Liga Accounts (Team - und Ligaslot). Folgende 

Social Media Accounts sind betroffen: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, und Twitch. 

Die Accounts können leihweise an Vereinsmitgliedern übertragen werden bis zur 

Beendigung der Mitgliedschaft oder durch Anordnung des Vorstandes. Bei den Team - und 

Ligaslots sind folgende Ligen betroffen: ESL-Meisterschaft (ehm. 99Liga | 99Damage), Prime 

League (primeleague.gg / Strauss Prime League), Nitro League, DACH CS Masters (ehm. 

Demolition League) und die Vereinsliga vom ESBD (ESport Bund-Deutschland). Die 

Mitglieder, die in den Slot (Teamaccount) aufgelistet sind, verfügen über die Berechtigung im 

Namen des Vereins den Slot zu bespielen. Bei einer Kündigung einer Mitgliedschaft darf die 

Person nicht mehr für den Verein tätig sein. Sämtliche Accounts oder Ligaslots sind 

Eigentum des Vereins. Ein Anspruch kann hier nicht geltend gemacht werden. Mit der 

Unterschrift des Mitgliedervertrages wird somit kein Anspruch auf sämtliche Teamslots 

erhoben. Sollte man dennoch versuchen mit anderweitigen Mitteln (Bsp. Support-Ticket vom 

Veranstalter) den Verein einen Teamslot zu entreißen, hat der Verein das Recht diesen 

entstehenden Schaden in einer Finanziellen Form geltend zu machen. Für den Verlust eines 

Ligaslots wird hier als Entschädigung vom betroffenen Mitglied eine Zahlung von 150€ 

geleistet. 

 

§ 20 Jugendschutzbeauftragte/r 

1. Über die Jahresmitgliederversammlung wird ein/e Jugendschutzbeauftragte/r für 
die Dauer von einem Jahr gewählt. 

2. Der/Die Jugendschutzbeauftragte dient als erste/r Ansprechpartner/in für junge 
Menschen sowie Eltern und Erziehungsberechtigte bei Fragen zum 
eigenverantwortlichen Umgang mit dem Medium Computerspiele. Er/Sie ist weiterhin 
für die Altersverifikation der Mitglieder verantwortlich, um den Schutz 
vorgefährdenden Einflüssen sicher zu stellen und wirkt auf die Einhaltung der 
Jugendschutzgesetze hin. Bei Veranstaltungen des Vereins berät er/sie zur 
altersgerechten Durchführung der Veranstaltung. Er ist bei Veranstaltungen und 
durch den Verein bereitgestellten Angeboten rechtzeitig zu beteiligen und über das 
jeweilige Angebot vollständig zu informieren. Er kann dem Verein Beschränkungen 
oder Änderungen des Angebots vorschlagen. 

 

§ 21 Auflösung des Vereins und Anfall Berechtigung 
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Die Auflösung des Vereins kann nur in einer Mitgliederversammlung mit der im § 12 

festgelegten Stimmenmehrheit beschlossen werden. Sofern die 

Mitgliederversammlung nichts anderes beschließt, sind der 1. Vorsitzende und der 2. 

Vorsitzende gemeinsam vertretungsberechtigte Liquidatoren. Die vorstehenden 

Vorschriften gelten entsprechend für den Fall, dass der Verein aus einem anderen 

Grund aufgelöst wird oder seine Rechtsfähigkeit verliert. 

 

Die Satzung wurde in der Gründungsversammlung am 09.03.2019 von den Mitgliedern 

beschlossen und am 10.08.2024 geändert und ergänzt. 


